
Niedersächsisches Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz 
Archivstraße 2, 30169 Hannover 

 
 
Tel.: +49 511.120 0 
 

 
 
www.umwelt.niedersachsen.de 
E-Mail: poststelle@mu.niedersachsen.de 

 

 
 

 

 

Die Auswahlkriterien für ein Endlager 

 

Um den Ort mit der bestmöglichen Sicherheit für ein Endlager bestimmen zu können, 

verläuft die Suche nach einem Endlagerstandort Kriterien-basiert. Diese Kriterien 

finden sich in Kapitel 3 des Standortauswahlgesetzes  

(https://www.gesetze-im-

internet.de/standag_2017/BJNR107410017.html#BJNR107410017BJNG000600000) 

; sie bleiben über alle drei Phasen des Prozesses für alle drei Wirtsgesteine gültig. 

 

Ausschlusskriterien 

Wird eines der sechs gesetzlichen Ausschlusskriterien erfüllt, kommt eine Region 

oder ein Ort als Endlager nicht mehr in Frage. 

 

Mindestanforderungen 

Alle Mindestanforderungen müssen erfüllt sein, um eine prinzipielle Eignung des 

Untergrundes festzustellen. Sie beziehen sich zum Beispiel auf die Lage oder 

Ausdehnung des Endlagergesteins. 

 

Abwägungskriterien 

Abwägungen auf geowissenschaftlicher Basis werden angewandt, um besonders 

günstige Gebiete gegenüber weniger günstigen Gebieten bewerten zu können. 
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